
In seinem Bericht befasst sich der Bundesrech-
nungshof mit dem Vollzug der Steuergesetze im 
Arbeitnehmerbereich. Der Bericht deckt die Situ-
ation im Veranlagungsbereich der Finanzämter 
schonungslos auf und lässt sich wie folgt zusam-
menfassen:

Immer weniger Personal kämpft bei ständig zu-
nehmender Arbeitsbelastung mit den Tücken 
des UNIFA-Systems gegen ein durch Gesetz-
geber und Rechtsprechung zunehmend kompli-
zierter werdendes Steuerrechtssystem.

Im Folgenden werden einige Passagen aus dem 
Bericht wörtlich zitiert und werden auszugsweise 
dargestellt. Der Gesamtbericht umfasst 35 Sei-
ten und kann daher nicht komplett abgedruckt 
werden.
Die Arbeitslage der Veranlagungsstellen war 
mindestens so angespannt wie im Jahr 2006. 
Zwischen dem Jahr 2006 und dem Jahr 2009 
ging zwar die Anzahl der zu bearbeitenden Steu-
ererklärungen um 1,4 % zurück. Im gleichen 
Zeitraum setzten die Finanzämter aber 1,9 % 
weniger Personal in den Veranlagungsstellen 
ein.

Auch in den letzten fünf Jahren hat ein kompli-
ziertes und sich rasch wandelndes Steuerrecht 
die Arbeit der Veranlagungsstellen und den Voll-
zug der Steuergesetze erheblich erschwert. 
Die Beschäftigten der Finanzämter mussten ne-
ben den vielen Gesetzesänderungen zahlreiche 
neue Anwendungsschreiben des Bundesfinanz-
ministeriums aufnehmen und anwenden. Sie 
mussten geschult werden und sich immer wieder 
auf neue Verfahren und Vordrucke einstellen.

Eine durchgreifende, die Arbeit der Finanzäm-
ter erleichternde Steuerrechtsvereinfachung 
hat das Bundesfinanzministerium bislang nicht - 
auch nicht mit dem Steuervereinfachungsgesetz 
2011 - auf den Weg gebracht.

Personalrückgang + fehlerhaftes Risiko-
management = Steuerausfall

Kommentar der DSTG zum Bericht des Bundesrechnungshofes 
vom 17.01.2012

Ein großer Schritt zu einer bundesweit kom-
patiblen Steuersoftware wird im Jahr 2012 ge-
macht sein, wenn weitgehend eine einheitliche 
Software für das Besteuerungsverfahren einge-
setzt wird. Die notwendige Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens wird damit jedoch noch 
nicht vollzogen.

Der Vollzug der Steuergesetze wurde aber da-
durch beeinträchtigt, dass die Daten nicht immer 
zum Zeitpunkt der Veranlagung vorlagen und 
abgeschlossene Veranlagungen wieder aufge-
griffen werden mussten.

Inzwischen wenden alle Länder für die Arbeit-
nehmerveranlagung ein maschinelles Risikoma-
nagement an. Ein programmgesteuerter Filter 
bestimmt im wesentlichen anhand von Wert-
grenzen, ob die Steuer maschinell festgesetzt 
wird (risikoarmer Fall) oder ob der Fall durch Be-
schäftigte der Finanzämter persönlich zu prüfen 
ist (risikobehafteter Fall).

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass das 
maschinelle Risikomanagement die Schlüssig-
keit der Angaben der Steuerpflichtigen nur zum 
Teil prüfte und es dadurch zu unzutreffenden 
Steuerfestsetzungen kam.
Die als risikoarm eingestuften und maschinell 
anerkannten Werbungskosten enthielten häufig 
unschlüssige Angaben. Der Anteil der Fälle mit 
unschlüssigen Angaben lag bei den unterschied-
lichen Werbungskosten zwischen 34 und 100 %.

Da der Risikofilter nur Zahlen miteinander ab-
glich, war er oft nicht in der Lage zu erkennen, 
ob dem Grunde nach ein steuerlich berücksich-
tigungsfähiger Sachverhalt vorlag. Dies zeigt, 
dass die Finanzbehörden mit dem derzeitigen 
Risikomanagement ein Verfahren gewählt ha-
ben, dass bestimmte Sachverhalte systematisch 
ohne jede Prüfung durchwinkt, wenn festgelegte 
Wertgrenzen nicht überschritten sind.
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Bei der Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 
führte dies dazu, dass sie in 80 bis 90 % der 
Fälle gewährt wurde, ohne dass die Finanzäm-
ter die Anspruchsvoraussetzungen im Einzelfall 
prüften. Damit erfüllen die Finanzämter nicht 
ihren Auftrag nach § 85 Abgabenordnung, die 
Steuern gesetzmäßig festzusetzen, und sie ver-
letzen den Untersuchungsgrundsatz nach § 88 
Abgabenordnung. Danach sind sie verpflichtet, 
die Angaben in den Steuererklärungen zumin-
dest daraufhin zu prüfen, ob sie unklar, wider-
sprüchlich oder unvollständig sind.
Daneben bearbeiteten die Beschäftigten auch 
die risikobehafteten Fälle oft fehlerhaft und setz-
ten die Steuern unzutreffend fest. Bei den fünf 
häufigsten Werbungskostenarten betrugen die 
Fehlerquoten zwischen 36 und 68 %.

Eine unzureichende Bearbeitung der Steuerer-
klärungen hat weitreichendere Konsequenzen 
als vor Einführung des Risikomanagements.
Das maschinelle Risikomanagement unterstellt 
im Folgejahr den Wert als geprüft und wen-
det hierauf seinen Vergleichsmaßstab zum Er-
kennen eines steuerlichen Risikos an. Damit 
schreibt sich der Fehler in vielen Fällen in die 
Zukunft fort.

Der Bundesrechnungshof hält im Ergebnis den 
gesetzmäßigen Vollzug der Steuergesetze bei 
der Veranlagung der Arbeitnehmer weiterhin 
nicht für gewährleistet.
Solange das Steuerrecht nicht grundlegend ver-
einfacht und das maschinelle Risikomanage-
ment nicht verbessert ist, muss das Risikoma-
nagement durch persönliche Sichtung ergänzt 
werden, um die Gesetzmäßigkeit der Besteue-
rung und den Untersuchungsgrundsatz zu ge-
währleisten.
Die persönliche Sichtung kann sich dabei auf die 
Schlüssigkeit der Sachverhalte beschränken, 
bei denen eine maschinelle Schlüssigkeitsprü-
fung nicht möglich ist. Der Bundesrechnungshof 
untersuchte bei den Werbungskosten, zu denen 
das Risikomanagement nach ausschließlich 
maschineller Prüfung keinen Risikohinweis ge-
geben hatte, ob die Voraussetzungen für einen 
Werbungskostenabzug schlüssig dargelegt wa-
ren und auch zu einem Abzug führen durften. 
Waren Sachverhalte wegen fehlender Unterla-

gen nicht aufklärbar, beanstandete der Bundes-
rechnungshof dies nicht. 
Für die fünf häufigsten Werbungskostenarten 
stellte er folgendes fest:

•	 Bei den Werbungskosten für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte gab das 
maschinelle Risikomanagement in 76 % der 
eingesehenen Fälle mit diesen Werbungs-
kosten keinen Risikohinweis. Weil die Entfer-
nung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
kaum einer Schlüssigkeitsprüfung unterzo-
gen werden kann, setzte der Bundesrech-
nungshof einen Routenplaner ein. In 52 % 
dieser Fälle ohne Risikohinweis waren die 
Anzahl der Arbeitstage oder die Entfernungs-
kilometer zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte deutlich überhöht. Durchschnittlich 
wurden dabei je Fall 333 Euro zweifelhafte 
Werbungskosten anerkannt.

Da die Steuerpflichtigen oft nicht zwischen Ar-
beitsmitteln und weiteren Werbungskosten un-
terschieden, untersuchte der Bundesrechnungs-
hof diese Werbungskosten gemeinsam. Die 
Aufwendungen für Arbeitsmittel und die weiteren 
Werbungskosten können eine Vielzahl unter-
schiedlicher Werbungskosten umfassen, z. B. 
Aufwendungen für einen Computer oder für die 
Reinigung von Arbeitskleidung. Die Steuerpflich-
tigen sollen deshalb die Art der Aufwendungen 
in Textfeldern erläutern und die Einzelbeträge 
zu einer Summe addieren. Das maschinelle Ri-
sikomanagement steuerte 85 % der eingesehe-
nen Fälle mit Werbungskosten für Arbeitsmittel 
und weiteren Werbungskosten nicht zur Prüfung 
dieser Werbungskosten durch die Beschäftigten 
aus. 60 % dieser Steuererklärungen enthielten 
unschlüssige Angaben. Dadurch wurden bei-
spielsweise Kranken- oder Kraftfahrzeugversi-
cherungsbeiträge zu Unrecht als Werbungskos-
ten anerkannt.

Je beanstandetem Fall waren durchschnittlich 
155 Euro Werbungskosten zweifelhaft.

•	 In 21 % der Fälle mit Werbungskosten für 
doppelte Haushaltsführung gab das ma-
schinelle Risikomanagement zu diesen 
Werbungskosten keinen Risikohinweis.  
Die Werbungskosten für doppelte Haushalts-
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führung können unterschiedliche Aufwen-
dungen umfassen, beispielsweise Kosten für 
Heimfahrten oder für die Unterbringung am Ar-
beitsort. Die Steuerpflichtigen sollen deshalb 
die Art der Aufwendungen einzeln angeben 
und die Einzelbeträge zu einer Summe addie-
ren. In 100 % dieser Fälle stellte der Bundes-
rechnungshof unschlüssige Angaben fest.  
 
Beispielsweise waren Verpflegungsmehrauf-
wendungen für mehr als drei Monate erklärt 
oder es gab Hinweise auf Arbeitgebererstat-
tungen. Widersprüchliche Angaben erkannte 
das maschinelle Risikomanagement auch zu-
gunsten der Steuerpflichtigen nicht. Ein Steu-
erpflichtiger hatte beispielsweise Belege für 
eine doppelte Haushaltsführung eingereicht, 
die er in der Steuererklärung nicht aufführte. 
Insgesamt legten die Finanzämter den Steu-
erfestsetzungen zu wenig Werbungskosten 
zugrunde. Je beanstandetem Fall waren 
durchschnittlich 591 Euro Werbungskosten 
zweifelhaft.

•	 43 % der eingesehenen Fälle mit Werbungs-
kosten für Verpflegungsmehraufwendungen 
steuerte das maschinelle Risikomanagement 
nicht zur Prüfung dieser Werbungskosten 
durch die Beschäftigten aus. Hiervon enthiel-
ten 34 % der Steuererklärungen unschlüssi-
ge Angaben, weil beispielsweise die Steuer-
pflichtigen in einem Beruf tätig waren, in dem 
typischerweise keine Verpflegungsmehrauf-
wendungen entstehen. Je Fall waren dabei 
durchschnittlich 361 Euro Verpflegungsmehr-
aufwendungen zweifelhaft.

Würdigung

Der Bundesrechnungshof stellte bei den als ri-
sikoarm eingestuften Werbungskosten oft un-
schlüssige Angaben fest. Die Quoten der Fälle 
mit unschlüssigen Angaben waren mit

•	 52 % bei Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte,

•	 60 % bei Arbeitsmitteln und weiteren Wer-
bungskosten,

•	 100 % bei doppelter Haushaltsführung und
•	 34 % bei Verpflegungsmehraufwendungen

bedenklich hoch. Sie belegen, dass das maschi-
nelle Risikomanagement die Schlüssigkeit der 
Angaben der Steuerpflichtigen nur unzureichend 
prüfte. 
Die Finanzämter entsprachen damit nicht ihrem 
Auftrag nach § 85 AO, die Steuern gesetzmäßig 
und gleichmäßig festzusetzen, und sie verletz-
ten den Untersuchungsgrundsatz nach § 88 AO. 

Danach sind sie verpflichtet, zumindest die 
Schlüssigkeit der Angaben zu prüfen. Die Fi-
nanzbehörden haben, die Schlüssigkeitsprüfung 
bei risikoarmen Sachverhalten dem Risikofil-
ter, also der elektronischen Datenverarbeitung, 
übertragen. Da der Risikofilter nur Zahlen mit-
einander abglich, war er jedoch oft nicht in der 
Lage zu erkennen, ob ein steuerlich berücksich-
tigungsfähiger Sachverhalt vorgetragen worden 
war. Dies galt besonders, wenn eine Vielzahl 
von Werbungskosten, wie bei den Arbeitsmitteln 
oder weiteren Werbungskosten, zu einer Sum-
me addiert wurde. Erst durch die Erläuterung der 
Steuerpflichtigen war erkennbar, ob die bean-
tragten Aufwendungen steuermindernd berück-
sichtigt werden konnten. Diese Erläuterungen 
konnte der Risikofilter jedoch nicht lesen und 
auswerten.

Machten Steuerpflichtige derartige Aufwendun-
gen geltend und lag der Betrag unterhalb der 
Wertgrenzen des Risikofilters, ging das maschi-
nelle Risikomanagement von einem schlüssigen 
Sachverhalt aus. Die Wertgrenzen wirkten inso-
weit wie gesetzliche Pauschbeträge. Die Finanz-
ämter wendeten damit ein Verfahren an, das bei 
bestimmten Sachverhalten, wie bei den Arbeits-
mitteln oder weiteren Werbungskosten, syste-
matisch von einer Schlüssigkeitsprüfung absah, 
wenn die Wertgrenzen nicht überschritten wa-
ren. Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen hatte dies dazu ge-
führt, dass die Steuerermäßigung in 80 bis 90 % 
der Fälle ohne jede Prüfung der Anspruchsvor-
aussetzungen gewährt wurde. 
Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes 
kommen die fehlenden Schlüssigkeitsprüfungen 
einem systematischen Durchwinken bestimm-
ter Sachverhalte gleich. Dies kann sich auch 
auf Folgejahre auswirken, weil das maschinelle  
Risikomanagement für den Wertabgleich auf die 
gespeicherten Daten des Vorjahres zurückgreift.
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Bearbeitungsqualität

Nach den Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes bearbeiteten die Finanzämter die 
Risikohinweise nicht zufriedenstellend. Die vom 
Bundesrechnungshof festgestellten Fehlerquo-
ten zwischen 36 und 68 % sind besorgniserre-
gend hoch und nicht hinnehmbar. Auch mehrere 
Landesrechnungshöfe hatten die Bearbeitung 
der Risikohinweise als unzureichend kritisiert.

Die hohen Fehlerquoten erstaunen umso mehr, 
da die Beschäftigten nach dem Verfahrenskon-
zept nur den im Risikohinweis aufgegriffenen 
Sachverhalt zu überprüfen hatten. Die Beschäf-
tigten prüften dennoch nur zum Teil, ob die Auf-
wendungen auch dem Grunde nach anzuerken-
nen waren. Erkannten die Finanzämter den vom 
Risikofilter als kritisch gekennzeichneten Wert 
ohne die gebotene Prüfung an, hatte dies weit-
reichendere Konsequenzen als vor Einführung 
des maschinellen Risikomanagements.
Das maschinelle Risikomanagement unterstellte 
den Wert im Folgejahr als geprüft und wende-
te hierauf seinen Vergleichsmaßstab an. Wenn 
das maschinelle Risikomanagement aufgrund 
dessen den Wert im Folgejahr nicht als kritisch 
ansah, schrieb sich der Fehler in die Zukunft fort. 
Anders war die Bearbeitungssituation in der Zeit 
vor Einführung des maschinellen Risikomanage-
ments. 
Hier stand der Fall im nächsten Jahr zur erneu-
ten persönlichen Prüfung an und im Vorjahr be-
gangene Nachlässigkeiten konnten behoben 
werden. Aus diesem Grund haben auch An- 

weisungen, Risikohinweise nicht oder nur über-
schlägig zu prüfen, unabsehbare Folgen und 
sind nicht akzeptabel.

Die hohen Fehlerquoten bei der Bearbeitung, 
auch bei der Zufallsauswahl, zeigen, dass sich 
durch den Einsatz des maschinellen Risikoma-
nagements - entgegen seiner Zielsetzung - die 
Bearbeitungsqualität bei der Arbeitnehmerver-
anlagung noch nicht verbessert hat.

Genug der Zitate, nun müssen Konsequenzen 
gezogen werden. Die Entscheidung sollte den 
Finanzministern nicht schwer fallen.
Die aufgedeckten Fehlerquellen können durch 
mehr Personal geschlossen werden. Ein Perso-
nalabbau führt zu weiteren Steuerausfällen. 

Würden bei 21 Millionen Arbeitnehmerver-
anlagungen bei konsequenter Bearbeitung 
durch Personalverstärkung nur 100 € Mehr-
steuern je Fall erzielt, bedeutet dies Steuer-
mehreinnahmen von 2,1 Milliarden Euro. 

Finanzminister aller Bundesländer 
stoppt den Personalabbau in den  

Finanzämtern!!!

Den Bericht des Bundes-
rechnungshofes finden Sie 
auf unserer Homepage oder 
unter folgendem QR Code: 

(BFH-Urteil vom 25.11.2011, VII R 55/10)

Mit 400,00 € Steuererstattung hatte ein Mann ge-
rechnet, 85.000,00 € überwies ihm das Finanz-
amt. Der Steuerzahler schwieg und wartete ab. 

BFH segnet Fehler der Finanzverwaltung ab! 
Personal kostet Geld - Fehler auch!!

Erst nach acht Jahren bemerkte das Finanzamt 
seinen Fehler und verlangte den zu viel ausge-
zahlten Erstattungsbetrag zurück.
Ohne Erfolg. Der Rückforderungsanspruch war 
verjährt. Der Mann darf das Geld behalten.
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